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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Verfassungsstreitigkeit  
 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 12. März 2020  
(Vf. 22-VII-19) betreffend  
 
Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit  
 
des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 des Gesetzes über die Wahl der Gemeinde-
räte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz - GLKrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. No-
vember 2006 (GVBl S. 834, BayRS 2021-1/2-l), das zuletzt durch § 3 des Geset-
zes vom 24. Juli 2019 (GVBl S. 342) geändert worden ist  
 
PII-G1310.19-0022 

I. Beschlussempfehlung: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 

II. Der Antrag ist unzulässig und unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Josef Schmid bestellt. 

 

Berichterstatter: Josef Schmid 
Mitberichterstatter: Toni Schuberl 

II. Bericht: 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat die Ver-
fassungsstreitigkeit in seiner 32. Sitzung am 7. Mai 2020 beraten und e i n s t im m ig  
die o.g. Beschlussempfehlung vorgeschlagen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 12. März 2020 
(Vf. 22-VII-19) betreffend Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit des 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 des Gesetzes über die Wahl der Gemeinderäte, 
der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetz – GLKrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Novem-
ber 2006 (GVBl. S. 834, BayRS 2021-1/2-l), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 
24. Juli 2019 (GVBl. S. 342) geändert worden ist  

PII-G1310.19-0022 

Drs. 18/7748 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 

II. Der Antrag ist unzulässig und unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Josef Schmid bestellt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe 

Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um sein Handzeichen. – Gegenstimmen! – Stimmenthaltungen! – Bei Enthaltung 

des fraktionslosen Kollegen Markus Plenk übernimmt der Landtag diese Voten.
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